
Neue Hausärzte braucht das Land! Wir zeigen die Abenteuer auf dem 
Weg ins Berufsleben, es geht um Tipps, Gefahren und Erfolgsgeschichten.

DIE ALLGEMEINMEDIZINjunge

Haftung für Behandlungsfehler

PJler genießen keine Narrenfreiheit
„Für meine Behandlungsfehler hafte ich nicht – ich bin ja noch in der Ausbildung!“ Viele junge 
Ärzte im Praktischen Jahr (PJ) gehen in diesem Glauben an ihre Aufgaben. Doch Vorsicht: Auch 
sie können zur Rechenschaft gezogen und sogar von Gerichten verurteilt werden.

 _  „Machen Sie sich bewusst, wo ihre 
Grenzen im PJ liegen – und halten Sie 
diese auch ein!“, sagte der Jurist Roland 
Wehn. Wer Grenzen überschreitet, kön-
ne ernste Schwierigkeiten bekommen, 
betonte der Experte für Arztha�ung bei 
einem Seminar des Hartmannbundes 
während der Fachmesse Medizin 2017 in 
Stuttgart. Häu�g erlebe er bei PJlern gro-
ße Unsicherheit, was den ha�ungsrecht-
lichen Rahmen ihres Arbeitsalltags als 
angehender Arzt betri�. Angst und Un-
sicherheit lassen sich aber eindämmen, 
bekrä�igt der Münchner Jurist.

Ein Au�lärungsgespräch führen, 
Arznei geben, Fäden ziehen – nicht sel-
ten übernehmen PJlern Aufgaben, 
bei denen nicht gleich klar ist, ob 
sie diese überhaupt erledigen 
dürfen. Dabei sei eigentlich alles 
klar, so Wehn: 

„Im PJ dürfen die 
Studenten nur 
unter ärztlicher 
Aufsicht und nur auf 
ärztliche Anweisung tä-
tig werden.“ Eigenstän-
dige Untersuchungen, 
Behandlungen und 
Au�lärungsgespräche 
seien tabu.

In der Arbeitsrealität kann 
diese Grenze verschwimmen. 

Wegen Personalengpässen ist nicht je-
derzeit ein Arzt verfügbar. In diesem 
Spannungsfeld können PJler in Schwie-
rigkeiten geraten.

Patientin fällt ins Koma
Im Jahr 2011 etwa sorgte ein Fall aus 
 einer Mainzer Klinik für Aufsehen: Eine 
frisch operierte Patientin erhielt von 
 einer Studentin statt Kochsalzlösung 
versehentlich ein Narkosemittel. Die PJ-
lerin war als einzige Nachtwache in der 
Abteilung eingesetzt. Die Patientin �el 
ins Koma, und ihr Partner klagte. Das 
Landgericht Mainz urteilte, dass zwar 
strukturelle Probleme in der Klinik den 

Fehler verursacht hätten – die Stu-
dentin aber ebenfalls ha�en muss 
(Az.: 2 O 266/11), da sie ein Mit-

tel verabreicht hatte, dessen 
Zusammen-
setzung sie 

gar nicht 
kannte.

„Im PJ sind 
viele Studenten 
zuerst der Auf-
fassung, nicht 

sie seien ha�bar, 
sondern die Kli-

nik und der verantwortliche Arzt – das 
ist ein Irrglaube“, sagte Wehn. Wer 
 sehenden Auges in ein Problem steuere, 
müsse dafür in der Regel zumindest 
 einen Teil der Verantwortung überneh-
men – auch als Student. „Wenn Sie eine 
Aufgabe oder einen Dienst übernehmen 
sollen und dabei keinen ärztlichen Be-
treuer haben, ist es wichtig, die Grenze 
zu ziehen. Lehnen Sie den Dienst im 
Zweifelsfall ab!“, betonte der Jurist. Wer 
sich im Vorfeld ausreichend informiere 
und vorbereite, müsse jedoch keine 
Furcht bei der Arbeit haben.

Versicherungsstatus prüfen
Vor dem PJ sollte jeder Student seinen 
Versicherungsstatus prüfen, so Wehn. 

„Klären Sie, ob Sie eine eigene Berufs-
ha�p§ichtversicherung brauchen oder 
etwa über ihre Ausbildungseinrichtung 
oder einen Berufsverband geschützt 
sind“, sagte Wehn.

Panik sei aber fehl am Platz. Der 
Arztberuf sei zwar von Natur aus risiko-
beha�et – Zwischenfälle wie jener in 
Mainz seien aber selten: „Bei rund 
11.000 Studenten, die ich als Justiziar bei 
der Deutschen Ärzteversicherung be-
treue, kommt es höchstens ein- bis zwei-
mal im Jahr vor, dass einer von ihnen in 
größere Schwierigkeiten kommt.“ ■
 Marco Hübner

Unbedarftheit schützt 
nicht immer vor Strafe.©

 v
ch

al
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

 / 
iS

to
ck

34 MMW  Fortschritte der Medizin 2017 . 4 / 159

AUS DER PRAXIS




